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Vorbemerkungen

1  Allgemeines 

Die Landesbauordnungen unterscheiden zwischen gere-
gelten, nicht geregelten und sonstigen Bauprodukten. 

Geregelte Bauprodukte entsprechen den in der Bau-
regelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regeln 
oder weichen von ihnen nicht wesentlich ab. Nicht gere-
gelte Bauprodukte sind Bauprodukte, die wesentlich von 
den in der Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten tech-
nischen Regeln abweichen oder für die es keine Techni-
schen Baubestimmungen oder allgemein anerkannte Re-
geln der Technik gibt. 

Die Verwendbarkeit ergibt sich: 
a)	 für geregelte Bauprodukte aus der Übereinstimmung 

mit den bekannt gemachten technischen Regeln 
b)	 für nicht geregelte Bauprodukte aus der Übereinstim-

mung mit 
–– der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 
–– dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 

oder 
–– der Zustimmung im Einzelfall. 

Geregelte und nicht geregelte Bauprodukte dürfen verwen-
det werden, wenn ihre Verwendbarkeit in dem für sie ge-
forderten Übereinstimmungsnachweis bestätigt ist und sie 
deshalb das Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) tragen. 

Sonstige Bauprodukte sind Produkte, für die es allge-
mein anerkannte Regeln der Technik gibt, die jedoch nicht 
in der Bauregelliste A enthalten sind. An diese Baupro-
dukte stellt die Bauordnung zwar die gleichen materiellen 
Anforderungen, sie verlangt aber weder Verwendbarkeits- 
noch Übereinstimmungsnachweise. 

Die Landesbauordnungen bezeichnen das Zusam-
menfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder 
Teilen von baulichen Anlagen als Bauart. Nicht geregelte 
Bauarten sind Bauarten, die von Technischen Baubestim-
mungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein 
anerkannte Regeln der Technik nicht gibt.  

Die Anwendbarkeit nicht geregelter Bauarten ergibt 
sich aus der Übereinstimmung mit 
–– der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 
–– dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder 
–– der Zustimmung im Einzelfall. 

2  Bauregelliste A Teile 1, 2 und 3 
2.1  Bauregelliste A Teil 1 

In der Bauregelliste A Teil 1 werden in Spalte 3 im Einver-
nehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehörden ausge-
wählte technische Regeln für Bauprodukte angegeben, die 
zur Erfüllung der Anforderungen der Landesbauordnun-
gen von Bedeutung sind und die die betroffenen Produkte 
hinsichtlich der Erfüllung der für den Verwendungszweck 
maßgebenden Anforderungen hinreichend bestimmen. 
Diese technischen Regeln bezeichnen die geregelten Bau-
produkte. Im Einzelfall sind technische Regeln ggf. nur für 
bestimmte Verwendungszwecke maßgeblich. Weitere Be-
stimmungen sind ggf. in den Anlagen zur Bauregelliste A 
Teil 1 enthalten.  

Die Bauregelliste A Teil 1 führt nicht alle technischen 
Regeln auf, die zur Erfüllung bauaufsichtlicher Anforde-
rungen bedeutsam sind. Es gibt auch zahlreiche bauauf-
sichtlich bedeutsame Bauprodukte, für die es allgemein 
anerkannte Regeln der Technik gibt und die dennoch nicht 
in der Bauregelliste aufgeführt sind. Hierbei handelt es sich 
um „sonstige Bauprodukte“ im Sinne der Landesbauord-
nungen. Nur beispielhaft und nicht abschließend sollen 
hier die Bauprodukte aus dem Gas-/Wasserbereich und 
der Elektroinstallation genannt werden. In diesen Berei-
chen gibt es ein seit vielen Jahrzehnten bewährtes System 
der privaten Regelsetzung und Zertifizierung, das eine Auf-
nahme solcher Regeln in die Listen aus bauaufsichtlicher 
Sicht bisher als verzichtbar erscheinen ließ. Solche Bau-
produkte dürfen daher ohne bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis und ohne Ü-Zeichen verwendet werden. 

Für die in der Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemach-
ten technischen Regeln ist in Spalte 4 ein Übereinstim-
mungsnachweis vorgeschrieben, der Voraussetzung für die 
Kennzeichnung mit dem bauaufsichtlichen Ü-Zeichen 
durch den Hersteller des Bauprodukts ist. 

In Spalte 5 ist der Verwendbarkeitsnachweis aufge-
führt, der bei wesentlicher Abweichung von einer techni-
schen Regel zu führen ist. 

2.2  Bauregelliste A Teil 2 

Die Bauregelliste A Teil 2 enthält nicht geregelte Baupro-
dukte.

Sie bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsicht
lichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses. Der Übereinstimmungsnachweis, der Vo
raussetzung für die Kennzeichnung mit dem bauauf
sichtlichen Ü-Zeichen durch den Hersteller des Bau
produkts ist, bezieht sich auf die Übereinstimmung des 
Bauprodukts mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf
zeugnis. 

Ausgenommen sind die in Liste C aufgeführten nicht 
geregelten Bauprodukte (siehe Nummer 4 der Vorbemer
kungen). 

2.3 Bauregelliste A Teil 3 

Die Bauregelliste A Teil 3 enthält nicht geregelte Bauarten. 
Sie bedürfen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtli-

chen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnisses. 

Der Übereinstimmungsnachweis bezieht sich auf die 
Übereinstimmung mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis. 

Hierbei hat der Anwender der Bauart zu bestätigen, 
dass die Bauart entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführt 
wurde und die hierbei verwendeten Produkte den Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 
entsprechen. Anders als für Bauprodukte führt der Über-

013-0172_BRL_2014_2_DIBt.indd   13 26.03.14   12:16



Vorbemerkungen

14 Bauregelliste 2014

einstimmungsnachweis für Bauarten nicht zum bauauf-
sichtlichen Ü-Zeichen. 

3  Bauregelliste B 
3.1  Allgemeines 

In die Bauregelliste B werden Bauprodukte aufgenommen, 
die aufgrund der Verordnung EU Nr. 305/2011 vom 
9. März 2011 (Bauproduktenverordnung) oder nach Vor-
schriften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union – 
einschließlich deutscher Vorschriften – und der Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) zur Umsetzung von Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaften in den Verkehr gebracht 
und gehandelt werden dürfen und die die CE-Kennzeich-
nung tragen. 

3.2 Bauregelliste B Teil 1 

In die Bauregelliste B Teil 1 werden unter Angabe der vor-
gegebenen harmonisierten technischen Spezifikation (har-
monisierte Normen (Abschnitt 1) oder Europäische Be-
wertungsdokumente (Abschnitte 2 und 3)) Bauprodukte 
aufgenommen, die aufgrund der Bauproduktenverordnung 
in den Verkehr gebracht und gehandelt werden. In der 
Bauregelliste B Teil 1 wird in Abhängigkeit vom Verwen-
dungszweck festgelegt, welche Klassen und Leistungsstu-
fen, die in den technischen Spezifikationen festgelegt sind, 
von den Bauprodukten erfüllt sein müssen. Welcher Klasse 
oder Leistungsstufe ein Bauprodukt entspricht, muss aus 
der Leistungserklärung erkennbar sein. 

Die Aufnahme einer harmonisierten Spezifikation in 
die Bauregelliste B Teil 1 nach den Landesbauordnungen 
ist weder unbedingte Voraussetzung für das Inverkehrbrin-
gen noch für die Verwendung der Bauprodukte in Deutsch-
land. Vielmehr trifft das DIBt im Einvernehmen mit den 
obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder hier nach 
pflichtgemäßem Ermessen eine Auswahl. 

Hierbei ist die Bedeutung der Spezifikation für die Er-
füllung bauaufsichtlicher Anforderungen entscheidend.  

Für Bauprodukte im Geltungsbereich harmonisierter 
Normen (Abschnitt 1 der Bauregelliste B Teil 1) werden 
von der Europäischen Kommission bei der Bekanntma-
chung der harmonisierten Normen im Amtsblatt der EU 
sog. Koexistenzperioden bekannt gemacht. Es kann sich 
dabei zum einen um den Übergang von nationalen Rege-
lungen zu den europäischen Regelungen, also der harmo-
nisierten Norm und der darauf basierenden Leistungser-
klärung und CE-Kennzeichnung, handeln. Zum anderen 
kann es sich aber auch um den Übergang von einer älteren 
Fassung der harmonisierten Norm zu einer neueren Fas-
sung handeln, wobei die Pflicht zur Erstellung einer Leis-
tungserklärung und zur Anbringung der CE-Kennzeich-
nung jeweils gegeben ist. Im letzteren Fall wird die ersetzte 
ältere Fassung der harmonisierten Norm im Amtsblatt der 
EU genannt.  

Während der Koexistenzperiode können Baupro-
dukte in den EU-Mitgliedstaaten und anderen EWR-Staa-
ten nach den jeweils parallel geltenden Regelungen in den 
Verkehr gebracht werden. Nach Ablauf der Koexistenzpe-
riode besteht für den Hersteller die Pflicht, bei Inverkehr-
bringen des Bauproduktes eine Leistungserklärung nach 

der harmonisierten Norm bzw. der harmonisierten Norm 
in der neueren Fassung zu erstellen und die CE-Kennzeich-
nung anzubringen. 

Nach Ablauf der Koexistenzperiode zwischen natio
nalen und europäischen Regelungen können Bauprodukte, 
die vor Ablauf der Koexistenzperiode nach den jeweiligen 
nationalen Regelungen in den Verkehr gebracht worden 
sind („Lagerbestände“), in baulichen Anlagen noch ver-
wendet werden. 

3.3  Bauregelliste B Teil 2 

In die Bauregelliste B Teil 2 werden Bauprodukte aufge-
nommen, die aufgrund der Vorschriften zur Umsetzung 
von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften in den 
Verkehr gebracht und gehandelt werden, wenn die Richt
linien Grundanforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 der 
Bauproduktenverordnung nicht berücksichtigen und wenn 
für die Erfüllung dieser Anforderungen zusätzliche Ver-
wendbarkeitsnachweise oder Übereinstimmungsnachweise 
nach den Bauordnungen erforderlich sind; diese Baupro-
dukte bedürfen neben der CE-Kennzeichnung auch des 
Übereinstimmungszeichens (Ü-Zeichen) nach den Bauord-
nungen der Länder. Welche Grundanforderung nach Arti-
kel 3 Absatz 1 der Bauproduktenverordnung von den 
Richtlinien nicht abgedeckt wird, ist in Spalte 4 der Baure-
gelliste B Teil 2 angegeben. Die Spalten 5 und 6 enthalten 
die zur Berücksichtigung dieser Grundanforderung nach 
den Bauordnungen der Länder erforderlichen Verwend-
barkeits- und Übereinstimmungsnachweise. Grundanforde-
rungen nach Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 
I der Bauproduktenverordnung sind mechanische Festig-
keit und Standsicherheit; Brandschutz; Hygiene, Gesund-
heit und Umweltschutz; Sicherheit und Barrierefreiheit bei 
der Nutzung; Schallschutz; Energieeinsparung und Wärme
schutz; nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.  

EG-Richtlinien, die die Grundanforderungen nach 
der Bauproduktenverordnung nicht oder nur teilweise be-
rücksichtigen1: 
•	 Richtlinie 89/686/EWG des Rates vom 21. Dezember 

1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für persönliche Schutzausrüstungen. 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und die 8. Verordnung zum Pro-
duktsicherheitsgesetz (Verordnung über die Bereitstel-
lung von persönlichen Schutzausrüstungen auf dem 
Markt – 8. ProdSV). 

•	 Richtlinie 2009/142/EG vom 30. November 2009 über 
Gasverbrauchseinrichtungen (EU-Gasgeräte-Richtlinie). 
In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und die 7. Verordnung zum Pro-
duktsicherheitsgesetz (Gasverbrauchseinrichtungsver-
ordnung – 7. ProdSV). 

•	 Richtlinie 92/42/EWG über die Wirkungsgrade von mit 
flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten 
neuen Warmwasserheizkesseln (Heizkesselwirkungs-
gradrichtlinie). 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Bauproduktenge-
setz (BauPG) und die Verordnung über das Inverkehr-
bringen von Heizkesseln und Geräten nach dem BauPG 
(BauPG HeizkesselV), Energieeinspargesetz (EnEG) und 
die Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz 
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1 � Die Aufzählung der Rechtsgrundlagen berücksichtigt den Gesetzesstand bis April 2013. Die benannten Rechtsgrundlagen 
sind in ihrer aktuellen Fassung unter www.gesetze-im-internet.de (für nationale Vorschriften) und www.eur-lex.europa.eu 
(für europäische Vorschriften) abrufbar. Ebenso hilfreich ist die Auflistung der Rechtstexte unter www.zls-muenchen.de. 
Die von uns aufgeführten Richtlinien, Gesetze und Verordnungen dienen lediglich der Information und beinhalten keine 
abschließende und tagesaktuelle Darstellung. 

2 � Für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen gilt die Richtlinie 99/5/EG; in Deutschland umgesetzt durch 
das Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG).

und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparverordnung – EnEV). 

•	 Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. 
	 In Deutschland umgesetzt durch das Medizinprodukte-

gesetz (MPG) und die Medizinprodukte-Verordnung 
(MPV). 

•	 Richtlinie 94/9/EG zur Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsmäßigen Verwendung in explosionsgefähr
deten Bereichen (Explosionsschutz-Richtlinie). 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und die 11. Verordnung zum Pro-
duktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung – 
11. ProdSV). 

•	 Richtlinie 97/23/EG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Druckgeräte. 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicherheits-
gesetz (ProdSG) und die 14. Verordnung zum Produkt
sicherheitsgesetz (Druckgeräteverordnung – 14. ProdSV). 

•	 Richtlinie 2004/108/EG2 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagne-
tische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie). 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Gesetz über die 
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG). 

•	 Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Maschinen-
richtlinie). 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicherheits-
gesetz (ProdSG) und die 9. Verordnung zum Produkt
sicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. ProdSV). 

•	 Richtlinie 2006/95/EG zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Be-
triebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen (Niederspannungsrichtlinie). 

	 In Deutschland umgesetzt durch das Produktsicher-
heitsgesetz (ProdSG) und die 1. Verordnung zum Pro-
duktsicherheitsgesetz (Verordnung über die Bereitstel-
lung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner-
halb bestimmter Spannungsgrenzen – 1. ProdSV). 

4  Liste C 

Bauprodukte, für die es weder Technische Baubestimmun-
gen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt 
und die für die Erfüllung bauordnungsrechtlicher Anforde-
rungen nur eine untergeordnete Bedeutung haben, werden 
in die Liste C aufgenommen. Bei diesen Produkten entfal-
len Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise. 
Diese Bauprodukte dürfen kein Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) tragen. Die Bedeutung der Liste C liegt also 
darin, den Verzicht auf einen bauaufsichtlichen Verwend-

barkeitsnachweis für bestimmte nicht geregelte Baupro-
dukte kenntlich zu machen. 

Ungeachtet dessen können jedoch je nach Zusam-
mensetzung der Bauprodukte und der Art ihrer Verwen-
dung Anforderungen im Hinblick auf den Brandschutz, 
Gesundheits- oder Umweltschutz gestellt sein. Solche An-
forderungen ergeben sich zum Beispiel aus dem Verwen-
dungsverbot für Baustoffe, die auch in Verbindung mit 
anderen Baustoffen leichtentflammbar sind, ferner aus 
stofflichen Verboten oder Beschränkungen sowie allgemei-
nen Vorschriften oder Grundsätzen anderer Rechtsberei-
che (z. B. Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung, Was-
serhaushaltsgesetz), aus denen einschränkende Bestim-
mungen abzuleiten wären.  

5  Verzeichnis der technischen Zulassungen 
5.1  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 

Für die im Bereich der nicht geregelten Bauprodukte nach 
Abschnitt 1 Buchstabe b erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen macht das Deutsche Institut für Bau-
technik die bauaufsichtlichen Zulassungen nach Gegen-
stand und wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt: 
–– www.dibt.de>Service 
–– Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) – Amtliches 

Verzeichnis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen für Bauprodukte und Bauarten nach Gegen-
stand und wesentlichem Inhalt, Erich Schmidt Verlag,  
www.BAZdigital.de.  

5.2  Europäische technische Zulassungen 

Die vom DIBt vor dem 01.07.2013 nach Art. 9 der Richt
linie 89/106/EWG (Bauproduktenrichtlinie) erteilten eu-
ropäischen technischen Zulassungen für Bauprodukte und 
Bausätze sind beim Deutschen Institut für Bautechnik er-
hältlich:  
–– www.dibt.de>Service 

Alle vor dem 01.07.2013 nach Art. 9 der Richtlinie 89/106/
EWG (Bauproduktenrichtlinie) erteilten europäischen 
technischen Zulassungen, auch die von anderen Zulas-
sungsstellen der EOTA erteilten, hat das Deutsche Institut 
für Bautechnik nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 
öffentlich bekannt gemacht: 
–– Bauaufsichtliche Zulassungen (BAZ) – Amtliches 

Verzeichnis der europäischen technischen Zulassungen 
für Bauprodukte und Bausätze nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt, Teil 5, Erich Schmidt Verlag,  
www.BAZ.digital.de. 
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1.5.16, 1.5.29, 1.9.3, 1.9.6, 1.9.7, 1.9.8, 1.9.21, 
1.10.2, 1.10.5, 1.14.23 und 1.18.4

Kapitel 2	� Bauprodukte im Geltungsbereich von Europäi
schen Bewertungsdokumenten für Europäi-
sche Technische Bewertungen und im Gel-
tungsbereich von Leitlinien für europäische 
technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 
veröffentlicht worden sind: lfd. Nrn. 2.3.4.5 bis 
2.11.6.3  

Kapitel 3	� Bausätze im Geltungsbereich von Europäi-
schen Bewertungsdokumenten für Europäi-
sche Technische Bewertungen und im Gel-
tungsbereich von Leitlinien für europäische 
technische Zulassungen, die vor dem 1.7.2013 
veröffentlicht worden sind: lfd. Nrn. 3.2.3.1 bis 
3.11.6.1.2  

Kapitel 4	� Bauprodukte, für die europäische technische 
Zulassungen vor dem 1.7.2013 ohne Leitlinie 
erteilt worden sind: lfd. Nrn. 4.3.1.64, 4.3.1.65, 
4.3.1.80, 4.5.2.11, 4.5.4.7, 4.12.1.2.3, 4.12.1.3, 
4.12.1.6, 4.12.1.8 und 4.12.1.40

Kapitel 5	� Bausätze, für die europäische technische Zulas-
sungen vor dem 1.7.2013 ohne Leitlinie erteilt 
worden sind: lfd. Nr. 5.4.4.44

Anlagen:	 lfd. Nrn. 02 und 1/1.5.1  

Bauregelliste B Teil 2:  
Kapitel 1	� Technische Gebäudeausrüstung: lfd. Nrn. 1.2.1 

und 1.2.3  

8  Inkrafttreten  

Aufgrund von Artikel 2 Abs. 3 des Abkommens über das 
Deutsche Institut für Bautechnik vom 22. April 1993 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für Berlin S. 195), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. Mai 2006 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin 2006, S. 438) werden im Einverneh-
men mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder 
die Bauregellisten A und B und die Liste C – Ausgabe 
2013/2 geändert und als Ausgabe 2014/1 neu bekannt ge-
macht. 

Die Bauregellisten A und B und die Liste C – Ausgabe 
2014/1 – treten am 21. März 2014 in Kraft. Mit ihrem In-
krafttreten treten die Bauregellisten A und B und die Liste 
C – Ausgabe 2013/2 außer Kraft. 

Berlin, den 05. März 2014 

Der Präsident des Deutschen Instituts für Bautechnik 
Dipl.-Ing. Gerhard Breitschaft  

5.3  Europäische Technische Bewertungen 

Das Deutsche Institut für Bautechnik veröffentlicht die 
von ihm ausgestellten Europäischen Technischen Bewer-
tungen:
–– www.dibt.de >Service 

6 � Die Verpflichtung aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 
21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG 
vom 20. November 2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) 
geändert worden ist, sind beachtet worden. 

7 � In der Ausgabe 2014/1 enthaltene Änderungen der Bau­
regelliste A, Bauregelliste B und Liste C 

Die Ausgabe 2014/1 der Bauregelliste A, der Bauregelliste B 
und der Liste C beinhaltet in den nachfolgend aufgeführten 
laufenden Nummern Änderungen gegenüber der Ausgabe 
2013/2. 

Bauregelliste A Teil 1: 
Kapitel 1	� Bauprodukte für den Beton- und Stahlbeton-

bau: lfd. Nrn. 1.1.4, 1.1.5, 1.5.9 und 1.6.29 
Kapitel 3	� Bauprodukte für den Holzbau: lfd. Nrn. 

3.1.1.1.1 und 3.1.1.1.2 
Kapitel 4	 Bauprodukte für den Metallbau: lfd. Nr. 4.8.63 
Kapitel 9	� Bauprodukte für Dächer und Bedachungen, 

Wände und Wandbekleidungen sowie Decken 
und Deckenbekleidungen und nichttragende 
innere Trennwände: lfd. Nr. 9.11 

Kapitel 12	� Bauprodukte der Grundstücksentwässerung: 
lfd. Nrn. 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.12, 
12.1.17, 12.1.18.1, 12.1.18.2 und 12.1.29 

Kapitel 14	� Feuerungsanlagen: lfd. Nr. 14.1.13 
Kapitel 15	� Bauprodukte für ortsfest verwendete Anlagen 

zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 
wassergefährdenden Stoffen: lfd. Nr. 15.32 

Kapitel 16	 Gerüstbauteile: lfd. Nr. 16.15 
Anlagen:	� lfd. Nrn. 1.11, 1.18, 1.33, 1.40, 1.52, 3.7, 9.6 

und 11.8 

Bauregelliste B Teil 1:  
Kapitel 1	� Bauprodukte im Geltungsbereich harmonisier-

ter Normen nach der Bauproduktenverord-
nung: lfd. Nrn. 1.1.5.1, 1.3.2.2, 1.5.1 bis 1.5.10, 

013-0172_BRL_2014_2_DIBt.indd   16 26.03.14   12:16




